


Die Spätphase der Romantik galt lange Zeit als rückwärtsgewandt und moderne-
feindlich, vor allem aber als politisch reaktionär. Diese Fehleinschätzung wurde 
mittlerweile revidiert und hat einer differenzierteren Sicht Platz gemacht. In der 
Spätromantik begegnen höchst unterschiedliche Einstellungen, die nahezu das  
gesamte Spektrum politischer Haltungen umfassen und von konservativ-monarchie-
treuen bis zu demokratisch-liberalen Positionen reichen.

Seit Herbst 1816 tagte im Frankfurter Palais Thurn und Taxis (Eschenheimer Gas-
se) einmal wöchentlich die sog. Bundesversammlung (auch Bundestag genannt), 
ein Kongress von Gesandten der Mitgliedsstaaten des Deutschen Bundes. Als nach 
der Märzrevolution 1848 Forderungen nach parlamentarischer Volksvertretung 
übermächtig wurden, verabschiedete die Bundesversammlung ein Wahlgesetz. 
Sie leitete damit Abstimmungen zu einer „constituirenden deutschen Nationalver-
sammlung“ ein, die ab dem 18. Mai in den einzelnen deutschen Ländern stattfan-
den. Zentrale Aufgabe der Nationalversammlung sollte es sein, eine Verfassung für 
einen noch zu gründenden deutschen Bundesstaat zu entwerfen.

Mit Jacob Grimm und Ludwig Uhland begriffen zwei Vertreter der Romantik diese 
Gelegenheit als Aufgabe, um an der künftigen deutschen Volksvertretung mit-
zuwirken. Sie ließen sich in ihren Wahlbezirken als Kandidaten nominieren und 
wurden schließlich auch als Abgeordnete gewählt. In den Folgemonaten erlebten 
und gestalteten sie eine der spannendsten Phasen der deutschen Geschichte mit. 
Auch wenn weder Jacob Grimm noch Ludwig Uhland zu den prägenden Gestal-
ten des Paulskirchenparlaments gehörten und die großen Debatten von anderen 
Personen geführt wurden, nahmen beide doch erkennbar Anteil an den politischen 
Willensbildungsprozessen und suchten zumindest punktuell auf einzelne Entschei-
dungen einzuwirken. Ihre Tätigkeit führt eindrücklich vor Augen, dass Romantik 
und Parlamentarismus keine Gegensätze sind.

ROMANTIK UND 
PARLAMENTARISMUS

Jacob Grimm und Ludwig Uhland

in der Frankfurter Paulskirche



JACOB GRIMM  
(*1785 HANAU – †1863 BERLIN)

Sprachforscher, Literaturwissenschaftler und Märchensammler



Nach seinem Jurastudium an der Universität Marburg war Jacob Grimm zunächst 
als Bibliothekar des Königs von Westphalen, Jérôme Bonaparte, tätig. Als das 
Kurfürstentum Hessen 1813 wieder hergestellt wurde, nahm Kurfürst Wilhelm I. 
von Hessen-Kassel ihn in den diplomatischen Dienst auf. In den Jahren 1814/15 
war Jacob Grimm kurhessischer Legationssekretär beim Wiener Kongress und 
nahm in Paris kurzzeitig an den Verhandlungen über die Rückführung geraubter 
Kunstschätze teil.

Seit 1830 lehrte er als Professor für deutsche Sprache und Grammatik an der 
Universität Göttingen. Als er 1837 mit sechs seiner Kollegen gegen die Aufhe-
bung der Verfassung durch König Ernst August II. von Hannover protestierte, 
wurde er seines Amtes enthoben und des Landes verwiesen. Erst 1841 wurde er 
vom neuen preußischen König Friedrich Wilhelm IV. an die Preußische Akademie 
der Wissenschaften nach Berlin berufen.

Die Stadt Frankfurt kannte Jacob Grimm nicht zuletzt vom Germanistentag, der 
1846 hier stattgefunden hatte. Viele Teilnehmer dieser Veranstaltung waren 
später Abgeordnete der Nationalversammlung. Jacob Grimm gehörte auch dem 
sog. Vorparlament an, das vom 31. März bis zum 4. April 1848 in der Frankfurter 
Paulskirche tagte. Diese aus 574 Männern bestehende Versammlung bereitete 
die Wahl der Nationalversammlung vor.

Jacob Grimm war Abgeordneter des preußischen Kreises Duisburg (29. Wahlbe-
zirk) und gehörte keiner Partei an. Er stand aber der zahlenmäßig größten Grup-
pierung in der Frankfurter Nationalversammlung, der sog. Casino-Fraktion, nahe. 
Dieser politische Club zählte zur rechten, liberalen Mitte und bestand seit dem 
25. Juni 1848. Wie bei den meisten Fraktionen der Nationalversammlung bezieht 
sich der Name auf den bevorzugten Versammlungsort. Nachdem man sich an-
fangs im Großen Hirschgraben getroffen hatte, kam man sehr bald am Roßmarkt 
10 in den Räumlichkeiten der Frankfurter Casinogesellschaft zusammen.

In der Nationalversammlung erhielt Jacob Grimm einen Ehrenplatz. Aus Unzufrie-
denheit mit dem schleppenden und zeitraubenden Verlauf der Beratungen legte 
er aber schon im Oktober 1848 sein Mandat nieder.



LUDWIG UHLAND  
(*1787 TÜBINGEN – †1862 TÜBINGEN)

Erforscher des Mittelalters, Dichter und Sagenkundler



Der aus einer Gelehrtenfamilie stammende Ludwig Uhland ließ sich nach seinem 
Jurastudium an der Universität Tübingen in seiner Geburtsstadt als Anwalt nieder. 
Von früh an verfasste er Gedichte und Dramen, z. T. mit offen politischer Ausrich-
tung. 1812 erhielt er eine unbesoldete Anstellung als zweiter Sekretär des würt-
tembergischen Justizministers und zog nach Stuttgart. Als König Friedrich I. von 
Württemberg 1815 eine allgemeine Ständeversammlung einberief, um ihr den Ent-
wurf einer Verfassung vorzulegen, wurde Uhland führender Sprecher. Dem würt-
tembergischen Landtag gehörte er bis 1826 an. Während dieser Zeit fehlte er nur 
ein einziges Mal bei einer Sitzung; selbst an seinem Hochzeitstag erschien er in 
der Versammlung der Landstände. Danach ließ er sich nicht mehr wählen, um sich 
seinen wissenschaftlichen Studien widmen zu können.

1829 wurde Uhland von der Universität Tübingen zum Professor für deutsche 
Sprache und Literatur ernannt. Da eine Abordnung Stuttgarter Bürger ihn 1832 
darum ersuchte, doch wieder für den Landtag zu kandidieren, stellte er sich bis 
1838 erneut als Abgeordneter zur Verfügung. Ein letztes Mal politisch tätig wurde er 
1848, als er für die Nationalversammlung kandidierte und von den Wählern seiner 
Heimatstadt Tübingen mehr als 90 Prozent der Stimmen erhielt. Uhland war Mit-
glied des sog. Vorparlaments und gehörte dann dem Ausschuss für die Priorität 
der Petitionen und Anträge an. Er schloss sich keiner Fraktion an, trat aber später 
dem Ende November 1848 gegründeten Centralmärzverein bei, einer Dachorgani-
sation der gemäßigten Demokraten.

Nachdem der preußische König Friedrich Wilhelm IV. die ihm angetragene Kaiser-
krone abgelehnt hatte und die großen Staaten die Nationalversammlung für aufge-
löst erklärt hatten, wurde die Volksvertretung am 30. Mai 1849 von Frankfurt nach 
Stuttgart verlegt. Die im sog. Rumpfparlament verbliebenen Abgeordneten riefen 
die Bevölkerung dazu auf, sich für die Verfassung einzusetzen; der Text dieses 
Appells stammt von Uhland. Am 18. Juni zogen die restlichen Delegierten in einem 
von ihm angeführten Zug durch Stuttgart, um einen neuen Versammlungsort zu 
suchen, und wurden vom Militär auseinandergetrieben. Damit endete nicht nur das 
erste deutsche Nationalparlament, sondern auch Uhlands politisches Engagement.
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No. 495

Herr Jakob Grimm

hat seine Legitimations-Urkunde als Abgeordneter zur constituirenden  

National-Versammlung,

bei unterzeichneter Commission heute überreicht.

     Frankfurt a. M. den 22 Mai 1848.

    Die Vorbereitungs-Commission   

zur constituirenden National-Versammlung.

„Legitimations-Urkunde“ für Jacob Grimm „als Abge-
ordneter zur constituirenden National-Versammlung“, 
No. 495, 22. Mai 1848

(STAATSBIBLIOTHEK ZU BERLIN – PREUSSISCHER KULTURBESITZ,  
GRIMM-NACHLASS, NR. 415)



Die Abgeordneten zur Deutschen Nationalversammlung wurden auf Grund eines 
Beschlusses der Deutschen Bundesversammlung vom 30. März 1848 in den ver-
schiedenen Bundesstaaten gewählt. Die Wahlgesetze der einzelnen Länder 
unterschieden sich allerdings deutlich voneinander. Übereinstimmend geregelt war 
nur, dass pro 50.000 Einwohner jeweils ein Abgeordneter gewählt werden sollte.  
Die Nationalversammlung konstituierte sich am 18. Mai 1848 in der Frankfurter 
Paulskirche.

Da etwa ein Viertel der Abgeordneten durch zum Teil erst später bestimmte Nach-
rücker ersetzt werden musste und nicht alle Parlamentarier tatsächlich in Frankfurt 
erschienen, lässt sich ihre Anzahl nicht exakt bestimmen; sie schwankt zwischen 
799 und 830. Die Abgeordneten wurden mittels eines Losverfahrens in eine von 15 
Abteilungen eingeteilt. Um zu kontrollieren, ob alles korrekt verläuft, prüften die 
Abteilungen ihre Mitglieder gegenseitig.

Im „Verzeichniß derjenigen Abgeordneten, deren Legitimations-Urkunden für gültig 
von den betreffenden Abtheilungen erkannt worden sind“, aufgeführt werden so-
wohl „Grimm von Berlin“ als auch „Uhland von Tübingen“.
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164 Grimm, Jacob   Dr. und Professor   Preußen   29. rheinpreußischer   Berlin    

Bockenheimer Chaussee.

514 Uhland, Ludwig   Doctor   Württemberg   6. Bezirk (Schwarzwaldkreis)    

Tübingen   Kleine Hochstr. Nr. 6.

Verzeichnis derjenigen Abgeordneten, die sich bis zum 
11. August 1848 zur Theilnahme an der Reichsversammlung 
angemeldet und legitimirt haben. Frankfurt a. M.:  
Carl Horstmann 1848

(STAATSBIBLIOTHEK ZU BERLIN – PREUSSISCHER KULTURBESITZ, GRIMM-NACHLASS, 
NR. 415)

Das gedruckte Verzeichnis nennt nicht nur die Namen aller Parlamentarier, sondern 
führt auch ihren „Stand“ (Beruf), das „Land“ und den „Wahlbezirk“, in dem sie ge-
wählt wurden, ihren „Wohnort“ und die Adresse der „derzeitigen Wohnung […] 
in Frankfurt am Main“ auf.
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Die Nationalversammlung beschließe, daß der Verfassungsausschuß die ihm  

obliegenden großen Fragen, ohne sich in doctrinelle Erörterungen zu vertiefen,  

unverweilt einfach zu gliedern und zu stellen habe.

              Jacob Grimm

    An den Verfassungsausschuß.

    Frankf[urt] 7 Jun 1848

    Prior & Petit. Ausschuß

                                                       Wiederhol.

 
      Briegleb

Handschriftlicher „Antrag des Abgeordneten Jacob Grimm.“ 
mit einer Zusatzbemerkung von Moriz Adolph Briegleb vom 
7. Juni 1848

(BUNDESARCHIV, SIGNATUR: DB 51/233)



Seit dem 24. Mai 1848 tagte der aus insgesamt 30 Personen bestehende Ausschuss 
für den Entwurf der Reichsverfassung, dem u. a. Friedrich Christoph Dahlmann 
(1785 – 1860) – ein Kollege Jacob Grimms aus seiner Professorenzeit in Göttingen – 
angehörte. Da seine Aufgabe darin bestand, Vorentwürfe für eine deutsche National-
verfassung vorzubereiten, war von den 17 selbstständigen und zehn vorübergehen-
den Ausschüssen des Paulskirchenparlaments der sog. Verfassungsausschuss einer 
der wichtigsten. Die Sitzungen der Ausschüsse waren nicht öffentlich.

Der nur knapp drei Wochen nach der konstituierenden Sitzung der Nationalver-
sammlung gestellte Antrag bezieht sich auf die Arbeitsweise des Verfassungsaus-
schusses und zeigt, wie sehr Jacob Grimm an einem effizienten Funktionieren der 
parlamentarischen Organe interessiert war.

Moriz Adolph Briegleb (1809 – 1872) vertrat Sachsen-Coburg sowie Gotha in der 
Frankfurter Nationalversammlung und gehörte sowohl dem Verfassungsausschuss 
als auch – wie Ludwig Uhland – dem Ausschuss für die Priorität der Petitionen und 
Anträge an.
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Alle Deutschen sind frei  Das d. volk ist ein volk von freien und deutscher boden  

duldet keine knechtschaft. Fremde unfreie, die sich auf ihm verweilen macht er frei.

„Entwurf. Die Grundrechte des deutschen Volkes“, Artikel  
I-XII, § 1 –  48, von Jacob Grimm handschriftlich mit Blei- 
stift abgeändert; auf dem Kopf stehend der eigenhändige 
Vermerk: „Saalgasse No 19“

(STAATSBIBLIOTHEK ZU BERLIN – PREUSSISCHER KULTURBESITZ, GRIMM-NACH-
LASS, NR. 415)

Der vom Verfassungsausschuss erarbeitete vorläufige „Entwurf“ der „Grundrechte 
des deutschen Volks“ wurde den Abgeordneten in gedruckter Form zugänglich  
gemacht, wobei die rechte Seite jeweils weiß blieb, damit dort Änderungsvorschläge 
notiert werden konnten. In sein Handexemplar schrieb Jacob Grimm mit Bleistift  
einen ergänzenden Zusatz, in dem die zentrale Rolle der Freiheit betont wird. 
Freiheit („liberté“) war schon ein Kernbegriff der Französischen Revolution, der 
dann im Vormärz wieder aufgegriffen wurde.
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„Als Artikel 1 vor Art. 1 des Entwurfs der dann 2 würde einzuschalten.

Das deutsche Volk ist ein Volk von Freien und deutscher Boden duldet  

keine Knechtschaft. Fremde Unfreie, die auf ihm verweilen macht er frei.“

„Verbesserungsantrag von Jacob Grimm“ zur Beratung 
der Grundrechte des deutschen Volkes in der Frankfurter 
National versammlung am 4. Juli 1848

(GRIMM-SAMMLUNG DER STADT KASSEL, AUTOGR. 361)

Während sich aus der Position des handschriftlichen Zusatzes nur ungefähr er-
schließen ließ, wo er eingefügt werden sollte, benennt der „Verbesserungsantrag“ 
genau, dass Jacob Grimm seine ergänzende Formulierung an oberster Stelle 
platziert sehen wollte. Ihm kam es also darauf an, dass am Anfang der „Grundrechte 
des deutschen Volkes“ ein emphatischer Passus und nicht eine nüchtern-formal- 
juristische Feststellung steht.



06

Jacob Grimm: „Artikel 1.“ der Grundrechte des deutschen 
Volkes

(STAATSBIBLIOTHEK ZU BERLIN – PREUSSISCHER KULTURBESITZ, GRIMM-NACHLASS, 
NR. 415)



Artikel 1.

§.1. Das deutsche Volk ist ein Volk von Freien, und deutscher Boden duldet

keine Knechtschaft. Fremde Unfreie, die auf ihm verweilen, macht er frei.

§.2. Für deutschen Boden gelten auch deutsche Schiffe oder Schiffe unter deutscher

Flagge segelnd, und welcher Sclave ihren Rand betritt wird sofort frei.

§.3. Kein Deutscher darf einen Sclaven halten, noch sich unmittelbar oder wissentlich

mittelbar betheiligen bei Unternehmungen die auf Sclavenhandel ausgehn oder nur 

mittelst Sclaven in Ausführung gebracht werden können.

§.4. Der diesem zuwider handelt und dessen durch ein Gericht überführt worden ist,

geht des deutschen Bürgerrechts verlustig.

Da der von Jacob Grimm vorgeschlagene „Artikel 1“ wegen seines emphatisch-
allgemeinen Gestus diverse Fragen offen ließ, wurde er im Lauf der Beratungen 
spezifiziert und ergänzt. So wurde nicht nur der Geltungs bereich des Begriffs 
„deutscher Boden“ präzisiert, aus der Formulierung „duldet keine Knechtschaft“ 
wurde auch abgeleitet, dass Sklavenhaltung künftig unter allen Umständen ver-
boten sein soll. Außerdem wurden Konsequenzen für den Fall der Nichteinhaltung 
dieses Gebots benannt.
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„Adresse an den Ausschuß der Ständekammer. Verfaßt von 
Ludwig Uhland.“ Deklariert als „Erstes Product der freien 
Presse in Tübingen.“

(UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK TÜBINGEN, SIGNATUR L XV 56.2, 2. STÜCK)



Hochansehnlicher ständischer Ausschuß! 

Der Sturm, der in die Zeit gefahren ist, hat die politischen Zustände Deutschlands in 

ihrer ganzen unseligen Gestalt, Allen erkennbar, bloßgelegt. Es ist nöthig in dieser be-

wegten Zeit, daß Deutschland gerüstet dastehe, nicht um herauszufordern, gewiß aber 

zu Schuß und Schirm seiner Grenzen. […] / Einem Volke, das von der heiligen Pflicht 

durchdrungen ist, seinem vielgefährdeten Boden nicht eine Spanne weiter entreißen zu 

lassen, mangelt die Sicherheit, daß es nicht als willenloses Werkzeug diplomatischer 

Verwickelungen die Waffen ergreife; versagt ist ihm das begeisternde Bewußtsein, für 

eine auch politisch würdige Stellung unter den gesitteten Völkern mit Gut und Blut ein-

zutreten. – / Das große Grundgebrechen unsers deutschen Gesammtvaterlands läßt 

sich in wenige Worte fassen: es fehlt die volksmäßige Grundlage, die freie Selbstthätig-

keit des Volks, die Mitwirkung seiner Einsichten und Gesinnungen bei der Bestimmung 

seines staatlichen Lebens. In geistiger und sittlicher Bildung keinem andern nachste-

hend, hat das deutsche Volk noch immer nicht von dem Geiste, der in ihm lebt, sondern 

von den Ueberlieferungen staatsmännischer Weisheit die Ordnung seiner Geschicke zu 

erwarten. Dieses politische Grundübel verzweigt sich in die einzelnen Mängel, deren 

bedeutendste, durchgreifendste jezt überall zur Abhülfe bezeichnet werden. / Es fehlt 

die mitwirkende Vertretung der Nation an der Stelle, wo über die wichtigsten innern 

und äußern Angelegenheiten des Vaterlandes, wo selbst über wesentliche Rechte, die 

in den Verfassungen einzelner Staaten verbürgt find, entschieden wird; es fehlt in den 

meisten Bundesstaaten die allgemeine Volksbewaffnung, in der zugleich die Gewähr 

liegt, daß nur solche Kriege geführt werden, die das Volk für nöthig erkennen muß; es 

fehlt die freie Aeußerung mittelst der Presse, dieses klare Recht des württembergischen 

Verfassungsvertrags; Versammlungen und Vereine zur Berathung der öffentlichen 

Angelegenheiten unterliegen den drückendsten Beschränkungen; Oeffentlichkeit und 

Mündlichkeit, unentbehrlich für den unmittelbaren Einblick und das allgemeine Ver-

trauen in die Verwaltung der Rechtspflege sind hier zu Lande nur erst zu ungenügen-

dem Anfang gelangt; es fehlt an den Grundbedingungen einer kräftigen Entwickelung 

des wahren Gemeingeistes im nächsten Kreise der Gemeinden und Körperschaften; 

und im Verfassungsleben Württembergs, das wir an die gemeinsamen deutschen Ver-

hältnisse überall anknüpfen möchten, fehlt in[s]besondere noch der ungetrübte Aus-

druck der Volksmeinung durch eine reine, volksthümliche Wahlkammer, ein Uebel-

stand, der dem nothwendigen, vertrauensvollen Zusammenhange des Volks mit seinen 

Vertretern und der Wirksamkeit der Letztern den erheblichsten Eintrag thut. / Hienach 

richten wir Unterzeichnete an den hochansehnlichen ständischen Ausschuß, als den 

Stellvertreter der gegenwärtig nicht versammelten Kammern, das angelegentlichste 

Ersuchen:



In seiner „Adresse an den Ausschuß der“ württembergischen „Ständekammer“ be-
nennt Uhland die mangelnde direkte Volksvertretung als „politisches Grundübel“ 
seiner Zeit und leitet daraus grundlegende Forderungen ab: nach Presse- und 
Versammlungsfreiheit, nach einer parlamentarischen Volksvertretung und nach 
freien Wahlen.

Die unverweilte Einberufung der vertagten Stände-Versammlung zu veranlassen, damit 

die Kammern folgende Punkte zu ihren Anträgen an die Königl. Staatsregierung schleu-

nig und nachdrücklich erheben mögen:

1) Ausbildung der Gesammt-Verfassung Deutschlands im Sinne eines Bundesstaats

mit Volks-Vertretung durch ein deutsches Parlament am Bundestage;

2) Allgemeine Volksbewaffnung;

3) Preßfreiheit im vollen Umfang, gemäß dem §. 28 der Verfassungs-Urkunde;

4) Aufhebung der Beschränkungen, welche gegen Vereine und Versammlungen zu

Berathung öffentlicher Angelegenheiten bestehen;

5) vollständige Durchführung des Grundsatzes der Oeffentlichkeit und Mündlichkeit

der Rechtspflege mit allen sich daran knüpfenden Konsequenzen;

6) Vollkommene Herstellung einer wirklichen Selbstständigkeit und Unabhängigkeit

der Gemeinden und Bezirks-Körperschaften;

7) Revision der Verfassungs-Urkunde nach den während ihres 28jährigen Bestehens 

gemachten Erfahrungen, namentlich zum Zwecke der Herstellung einer ungemischt 

aus der Volkswahl hervorgehenden Abgeordneten-Kammer.

Wir enthielten uns, die einzelnen Anträge ausführlicher zu begründen, sie betreffen 

Gegenstände, die einer deutschen Stände-Versammlung wohl bekannt sind, und wir 

sehen voraus, daß der Ruf der Zeit, wie er uns ergriffen hat, auch an die Herzen der 

Volksvertreter und der Leiter des Staats vernehmlich geschlagen habe.

Verehrungsvoll etc. etc.

Tübingen, den 2. März 1848.

Folgen 1102 Unterschriften.   

_______________________________________________________

Die Studioausstellung wurde kuratiert von Prof. Dr. Wolfgang Bunzel
                  (Leiter der Abteilung Romantik-Forschung)
                       © Freies Deutsches Hochstift – 2023
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Bei der – am 26. und 27. April 1848. im VI.ten Wahlbezirke des  

Schwarzwald-Kreises vorgenommenen Wahl eines Abgeordneten  

zur deutschen NationalVersammlung ist Dr Uhland in Tübingen als  

Abgeordneter erwählt worden, welcher von 7,682 Stimmen 7,086  

Stimmen auf sich vereinigte. / Indem wir ihm solches zu seiner  

Legitimation beurkunden, bezeugen wir zugleich, daß derselbe die  

in der Wahl-Ordnung Art: 8. bezeichneten Eigenschaften besi[t]ze.  

/ In Urkunde dieses / Rottenburg, d. 29. April 1848.

Abschrift der Legitimationsurkunde zur Abgeordneten-
wahl von Ludwig Uhland

(DEUTSCHES LITERATURARCHIV, MARBACH A. N.)

Die einzelnen Wahlbezirke stellten den gewählten Abgeordneten Bestätigungs-
urkunden aus, in denen jeweils die Anzahl der abgegebenen Stimmen genannt 
war, so dass die Parlamentarier die Rechtmäßigkeit ihres Vertretungsanspruchs 
nachweisen konnten. Da es sich hierbei jeweils um Unikate handelte, ließen viele 
Abgeordnete zur Sicherheit Abschriften davon anfertigen. Uhland kopierte seine 
Legitimationsurkunde eigenhändig.
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Nein

Ludwig Uhland: Stimmzettel zur Frankfurter  
Nationalversammlung

(HEINRICH-HEINE-INSTITUT DÜSSELDORF)

Wie dieser Stimmzettel erkennen lässt, gab es seinerzeit Vordrucke für Zustimmung 
und Ablehnung, die dann handschriftlich ausgefüllt wurden. Es ist unbekannt, in 
welcher Abstimmung der Stimmzettel zum Einsatz kam.
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Text der Gesänge.

Erste Abtheilung.

1. Gebet von Theodor Körner. Comp. von B.[ernhard] Klein.

2. Die Liebe. [Aus dem Opernballett „Anacréon“.] Comp. von [Luigi]  

 Cherubini.

3. „Freiheit, du mein Losungswort!“ Gedicht von F. [iedrich] Stoltze. Comp. 

 von B.[ernhard] Schädel.

4. Vaterlandslied. [Von Carl Rinne.] Comp. von [Adolf Eduard] Marschner.

Zweite Abtheilung.

1. Trinklied aus der Oper „Graf Ori“ [„Le comte Ory“ von Gioachino]  

 Ros[s]ini mit Orchesterbegleitung.

2. Einklang. Gedicht von J.[ohann] N.[epomuk] Vogl. Comp. von J. Just.

3. Deutsche Volkshymne. Gedicht von Fr.[iedrich] Stoltze. Comp. von 

 [Ludwig] Gellert.

4. „Horch auf mein Volk!“ Gedicht von H.[einrich] Hoffmann. Comp. von 

 W.[ilhelm] Speyer [= Speier].

Dritte Abtheilung.

1. Auf der Wanderung. Gedicht von Hoffmann v. Fallersleben. Comp. von 

 [Johannes] Dürrner.

2. Bundes-Lied. [Von Leopold Lenz.] Comp. von L. Lenz.

3. Das deutsche Parlament. Gedicht von H.[einrich] Weissmann 

 [= Weismann].

4. Des Deutschen Vaterland. Gedicht von [Ernst Moritz] Arndt. Comp. von  

 W.[ilhelm] Speyer [= Speier].

Schleswig-Holstein etc.

„Abendunterhaltung des Frankfurter Liederkranzes auf der 
Mainlust“, 7. August 1848

(STAATSBIBLIOTHEK ZU BERLIN, GRIMM-NACHLASS, NR. 415)



Begleitend zu den Sitzungen der Nationalversammlung fanden auch Kultur- und 
Unterhaltungsveranstaltungen statt. Wie dieser im Nachlass von Jacob Grimm 
erhaltene Programmzettel zeigt, waren dabei Männerchöre – wie der 1828 gegrün-
dete Frankfurter Liederkranz – sehr beliebt.

Interessant ist die thematische Ausrichtung der Veran staltung, dominieren doch 
patriotische und politische Texte. Einige davon stammen aus der Zeit der Befrei-
ungskriege (Theodor Körner, Ernst Moritz Arndt), eines aus den zwan ziger Jahren 
(Hoffmann von Fallersleben), bei den meisten handelt es sich aber um gegenwarts-
nahe Dichtungen aus der Vormärzzeit. Da mit Heinrich Hoffmann und Friedrich 
Stoltze zwei Frankfurter Autoren vertreten sind, ist sogar ein direkter Lokalbezug 
gegeben. Hoffmann gehörte darüber hinaus dem Vorparlament an, Ernst Moritz 
Arndt war Abgeordneter der Nationalversammlung.
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Deutsche Volkshymne von Fr.[iedrich] Stoltze für  
vierstimmigen Männerchor componirt von Ludwig  
Gellert. Offenbach: Johann André o. J. [1849]  
(Umschlag)



Auf Brüder auf! das Schwerdt zur Hand, im Sturmschritt vor das Vaterland, ein Volk, 

ein Heer, ein Wetterschlag, nun kommt der Freiheit großer Tag, nun Deutschland sollst 

du strahlen. Kokarden auf! Standarten auf! Aus Nacht durch Blut zum Licht hinauf, o 

Glanz o Sieg! o helle Ruhmesbahn, o Glanz, o Sieg, auf! Vaterland voran!

Auf Brüder, muthig in den Streit, wie auch der Feind Kartätschen speit, ein Zorn, ein 

Sporn, ein Racheschrei, zu Boden mit der Tyrannei, das Volk läßt sich nicht spotten. 

Kokarden auf! Standarten auf! Aus Nacht durch Blut zum Licht hinauf, o Glanz o Sieg! 

o helle Ruhmesbahn, o Glanz, o Sieg, auf! Vaterland voran!

Heil, Freiheit dir, du Völkerzier, dir leben wir, dir sterben wir, fließ hin, o Blut, fließ in 

den Sand, o süßer Tod für‘s Vaterland, o schöner Tod der Ehre.

Kokarden auf! Standarten auf! Aus Nacht durch Blut zum Licht hinauf, o Glanz o 

Sieg! o helle Ruhmesbahn, o Glanz, o Sieg, auf! Vaterland voran!

Frisch auf, frisch auf und einig seid, so kommt dem Volk die Herrlichkeit, ein Herz, ein 

Sinn und ein Panier, in diesem Zeichen siegen wir, das macht den Feind zu Schanden. 

Kokarden auf! Standarten auf! Aus Nacht durch Blut zum Licht hinauf, o Glanz o Sieg! 

o helle Ruhmesbahn, o Glanz, o Sieg, auf! Vaterland voran!
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Ludwig Uhland: Antrag „für periodische Wahl des Reichs-
oberhauptes durch die Volksvertretung“. In: Stenographi-
scher Bericht über die Verhandlungen der deutschen 
constituirenden National-Versammlung zu Frankfurt a. M., 
Bd. 7, Nr. 157, 23.1.1849, S. 4818f. 

Ich erkläre mich für die periodische Wahl des Reichsoberhauptes durch die Volksver-

tretung. In voriger Sitzung habe ich, ohne Aussicht auf Erfolg, für den weitesten Kreis 

der Wählbarkeit gestimmt und folgerichtig auch gegen den Paragraph des Entwurfes, 

vermöge dessen nur regierende Fürsten zu dieser Würde berufen werden können. 

Nachdem der Beschluß gefaßt worden ist, wie er lautet, bleibt mir übrig, für Anträge 

zu stimmen, welche gegen die Erblichkeit und eben damit gegen die Bevorrechtigung 

eines einzelnen Staates und Stammes, sowie gegen den Ausschluß Österreichs gerichtet 

sind [...]. / Es ist in diesen Tagen wiederholt von Jugendträumen gesprochen worden, 

ich gestehe meinesteils, es verfolgt mich noch immer ein Traum, der Frühlingstraum 

des Jahres 1848. [...] / Ich gestehe, einmal geträumt zu haben, daß der großartige 

Aufschwung der deutschen Nation auch bedeutende politische Charaktere hervorrufen 

werde, und daß hinfort nur die Hervorragendsten an der Spitze des deutschen Gesamt-

staates stehen werden. Dies ist nur möglich durch Wahl, nicht durch Erbgang. […] 

(Bravo auf der Linken.) [...] Die einmalige Wahl, vermöge welcher das zum erstenmal 



König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen hatte am 5. Dezember 1848 die Preußische 
Nationalversammlung auflösen lassen und danach eine Verfassung für sein Land 
erlassen mit der Folge, dass diese nicht von parlamentarischen Organen angefoch-
ten werden konnte. Das Prinzip der durch Volkswillen bestimmten parlamentari-
schen Vertretung war damit ausgehebelt. In seinem Antrag sprach sich Uhland 
gegen das dynastische Erblichkeitsprinzip aus und plädierte mit Nachdruck „für 
die periodische Wahl des Reichsoberhauptes“. Bei aller Entschiedenheit der Argu-
mentation lässt seine Wortwahl aber schon erkennen, dass er mittlerweile nur noch 
die Position einer Minderheit in der Nationalversammlung vertrat.

gewählte Oberhaupt die Würde vererben würde, diese erste Wahl ist ein letzter Wille, 

ein besonders feierlicher Verzicht auf das Wahlrecht. Ich hoffe, meine Herren, Sie wer-

den diesen Verzicht nicht aussprechen; er steht im Widerspruch mit dem Geiste, durch 

den Sie hierher gerufen sind. (Bravo auf der Linken.) Die Revolution und ein Erbkai-

ser – das ist ein Jüngling mit grauen Haaren. (Lebhaftes Bravo auf der Linken und im 

linken Centrum.) / Ich lege noch meine Hand auf die alte offene Wunde, den Ausschluß 

Österreichs. Ausschluß, das ist doch das aufrichtige Wort; denn wenn ein deutsches 

Erbkaisertum ohne Österreich beschlossen wird, so ist nicht abzusehen, wie irgend 

einmal noch Österreich zu Deutschland treten werde. (Bravo auf der Linken.) [...] / 

Eine wahre Einigung muß alle deutschen Ländergebiete zusammenfassen. [...] / Zum 

Schlusse, meine Herren: verwerfen Sie die Erblichkeit, schaffen Sie keinen herrschen-

den Einzelstaat, stoßen Sie Österreich nicht ab, retten Sie das Wahlrecht, dieses kost-

bare Volksrecht, dieses letzte fortwirkende Wahrzeichen des volksmäßigen Ursprungs 

der neuen Gewalt! Glauben Sie, meine Herren, es wird kein Haupt über Deutschland 

leuchten, das nicht mit einem vollen Tropfen demokratischen Öls gesalbt ist! (Lebhaftes 

Bravo und Beifallklatschen auf der Linken und dem linken Centrum.)
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Präsident: Der Antrag des Herrn Uhland ist mit 203 gegen 199 Stimmen abgelehnt.

Mitteilung des Ergebnisses der Abstimmung über den 
Antrag von Ludwig Uhland „für periodische Wahl des 
Reichsoberhauptes durch die Volksvertretung“.  
In: Stenographischer Bericht über die Verhandlungen 
der deutschen constituirenden National-Versammlung zu 
Frankfurt a. M., Bd. 7, Nr. 170, 14.2.1849, S. 5192

Die – wenn auch knappe – Ablehnung von Uhlands An trag zeigt, dass der „Früh-
lingstraum des Jahres 1848“ mit seiner Vision einer frei gewählten Volksvertre-
tung und einer für ganz Deutschland geltenden Nationalverfassung unverwirklicht 
bleiben sollte. Weniger als ein Jahr nach der Märzrevolution stellte sich heraus, 
dass viele Ziele der Aufständischen sich nicht realisieren ließen.
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Unter keinen Umständen darf eine Landesverfassung einseitig von der Regierung gege-

ben oder abgeändert werden.

Ludwig Uhland: Zusatzantrag zu §45 des Entwurfs der 
Grundrechte des deutschen Volkes. In: Stenographischer 
Bericht über die Ver handlungen der deutschen constitui-
renden National-Versammlung zu Frankfurt a. M., Bd. 7, 
Nr. 170, 14.2.1849, S. 5175



Trotz der Ablehnung seines Antrags „für periodische Wahl des Reichsoberhaup-
tes durch die Volksvertretung“ brachte Ludwig Uhland am selben Tag noch einen 
Zusatzantrag ein, der verhindern sollte, dass auf nationaler Ebene dasselbe ge-
schieht wie in Preußen, nämlich dass die Verfassung vom Regenten oder der von 
ihm eingesetzten Regierung oktroyiert wird.

Dennoch wählte die Frankfurter Nationalversammlung wenige Wochen später 
Friedrich Wilhelm IV. zum „Kaiser der Deutschen“. Als eine Deputation dem preu-
ßischen Regenten am 3. April 1849 die Kaiserkrone antrug, erklärte dieser: „Ich 
nehme die Krone nicht an.“ Damit waren die Hoffnungen auf nationale Einigung 
endgültig zunichte gemacht.
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s/w-Fotografie einer Gedenktafel, die an der Lehne eines 
Sitzes in der Paulskirche angebracht war (Ausschnitt)

(INSTITUT FÜR STADTGESCHICHTE, FOTOSAMMLUNG GOTTFRIED VÖMEL,  
SIGNATUR: S7VÖ, 381) 

Im deutschen Kaiserreich fanden in der Paulskirche zahl reiche nationale Gedächt-
nisfeiern statt. Dabei wurden mehrere ehemalige Parlamentarier geehrt, neben 
Ernst Moritz Arndt, Friedrich Ludwig Jahn und Wilhelm Jordan auch Ludwig Uhland.

_______________________________________________________
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